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Die Produktivität des Personaleinsatzes hat sich drastisch verschlechtert

Das Leistungsvolumen ist gegenüber 2019 um 
etwa 10 Prozent gesunken.

Das eingesetzte Personal ist im gleichen 
Zeitraum in der Pflege um 23% und bei den 
Ärzten um 9% angestiegen.

Die Produktivität des eingesetzten Personals 
ist in der Pflege seit 2019 um 36% gesunken, 
bei den Ärzten um 21%.

Von der Politik angestoßene Entwicklungen
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Entwicklung der Pflegepersonalkosten und VK im Pflegebudget
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Angaben gemäß § 6a Absatz 3 Satz 6 KHEntgG gemäß der Anlagen zur 

Pflegebudgetverhandlungsvereinbarung
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Weitere politische „Impulse“ 

Wissenschaftliche Weiterentwicklung der Pflegepersonalbemessung im Krankenhaus

§ 137l Abs. 1 SGB V: Vorschläge zur Personalbemessung in der Pflege in Notaufnahmen

Entwicklungsauftrag Personalbemessung Ärzte
§ 137m Abs. 2 SGB V: Ermittlung einer bedarfsgerechten ärztlichen Personalausstattung. 

Kommission für Personalbemessung im Krankenhaus
§ 137n Abs. 1 SGB V: Empfehlungen zur Personalbemessung [weiterer] Gesundheitsberufe.

Krankenhausreform: Leistungsgruppenkatalog (Anlage 1 zu § 135e SGB V)
Strukturvorgaben u. a. zur Vorhaltung von ärztlichem Personal und 
apparativer Ausstattung

Gesetzliche Festschreibung der Standortdefinition – 2.000 Meter...
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Dauerthema Bürokratie und Überregulierung

• Ärzte und Pflegekräfte: 3-4 Stunden pro Tag mit 
administrativen Tätigkeiten beschäftigt

• Vollkräfte im Verwaltungsdienst: Anstieg von 2010 
und 2023 um 18,8 % (6 % der Gesamtpersonalkosten)

• Eine Stunde weniger Bürokratie pro Vollkraft und Tag 
setzt rein rechnerisch 123.000 Vollkräfte in den 
Krankenhäusern frei, darunter rund 22.00 Vollkräfte 
im ärztlichen und 49.000 Vollkräfte im pflegerischen 
Bereich DKG-Vorschläge liegen vor; Update folgt

Weitere politische „Impulse“ 
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Weitere Herausforderungen

Klimaneutralität bis 2045

• Investitionsbedarf: ca. 31 Mrd. Euro (ggf. positive 
Effekte der KH-Reform bereits eingerechnet)

• Ohne Krankenhaus-Klimafonds nicht realisierbar

Resilienz

• Stichworte Kritis-Dachgesetz, 
Gesundheitssicherstellungsgesetz

• DKG-Pressekonferenz am 28. Oktober 2025: 
„Das resiliente Krankenhaus“, Gutachten DKI/hcb



DISKUTIEREN. ENTSCHEIDEN. HANDELN. 11

Zwischenfazit

• Kostensteigerungen zu einem großen Teil vom Gesetzgeber induziert

• Trendumkehr nicht erkennbar, ganz im Gegenteil

• Herausforderungen nicht kleiner, sondern größer nicht

Was leistet die Krankenhausreform?
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Die Krankenhausreform
(Stand: Krankenhausreform-Anpassungsgesetz (KHAG), Referentenentwurf vom 30. Juli 2025)

1. Konsens

2. Dissens

3. Welchen Beitrag leistet die Krankenhausreform 
zur Lösung der aktuellen und anstehenden 
Herausforderungen?
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Konsens

• Ohne grundlegende Reform der Krankenhauslandschaft ist qualitativ hochwertige 
flächendeckende Versorgung nicht länger zu gewährleisten

• Ausschöpfen von Effizienzreserven vor Beitragssatzsteigerungen/Leistungskürzungen: 

→ Nicht benötigte Kapazitäten abbauen oder umwandeln!

→ Konzentration und Spezialisierung fördern

→ Digital vor ambulant vor stationär!

• DKG: 

• Für Krankenhausplanung anhand bundeseinheitlicher Leistungsgruppen

• Abbau von (maximal) 400 bis 500 Krankenhausstandorten ist verkraftbar; 
Voraussetzung: Geordneter Transformationsprozess

Die Krankenhausreform
(Stand: Krankenhausreform-Anpassungsgesetz (KHAG), Referentenentwurf vom 30. Juli 2025)
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Die Krankenhausreform
(Stand: Krankenhausreform-Anpassungsgesetz (KHAG), Referentenentwurf vom 30. Juli 2025)

Dissens
 Art und Anzahl der Leistungsgruppen

 Höhe, Umfang und Praxistauglichkeit

 der Strukturvorgaben,

 der Ausnahmemöglichkeiten für Länder,

 der Kooperationsmöglichkeiten der Krankenhäuser

 Standortdefinition

 Berücksichtigung der Fachkliniken

 Vorhaltefinanzierung

 Hybrid-DRG
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Die Krankenhausreform
(Stand: Krankenhausreform-Anpassungsgesetz (KHAG), Referentenentwurf vom 30. Juli 2025)

Welchen Beitrag wird die 
Krankenhausreform zur Lösung der 

aktuellen Herausforderungen leisten?



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!


